
 

 

Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft, Bremen 
- ISIN DE 0007473043 (WKN: 747304)- 

Ordentliche Hauptversammlung  
der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft 

am 26. August 2010 in Delmenhorst 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

am Donnerstag, den 26. August 2010, 11.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr) findet  
im Nordwolle Veranstaltungszentrum, Lahusenstr. 25, 27749 Delmenhorst, unsere  
ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen. 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernjahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2009, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts des 
Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 und des 
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn 
von EUR 3.658.066,32 auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 
Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2009 Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie 
entsprechende Satzungsänderung 

Zur Gewährleistung einer angesichts der bestehenden Unsicherheit über die Entwicklung der 
gesamtwirtschaftlichen Situation notwendigen Flexibilität im Hinblick auf die 
Unternehmensfinanzierung und den Zugang zu zinsgünstigem Fremdkapital soll ein Bedingtes 
Kapital geschaffen und der Vorstand zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen ermächtigt werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgendes zu beschließen: 
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I. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen  

(1) Nennbetrag,  Ermächtigungszeitraum, Laufzeit 

Der Vorstand wird ermächtigt bis zum 25. August 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 
oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 70.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern von 
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 35.000.000,00 nach näherer 
Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 

(2) Bezugsrecht 

Die Schuldverschreibungen sind den Aktionären zum Bezug anzubieten; Sie sollen von einem 
Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten, sofern sie den Aktionären nicht zum unmittelbaren Bezug 
angeboten werden. 

(3) Bezugsrechtsausschluss, Umtauschverhältnis 

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre der 
Gesellschaft auf die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise auszuschließen, 

- um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht 
der Aktionäre auszunehmen; 

- sofern sie gegen Barzahlung ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsauschluss gilt jedoch nur für Teilschuldverschreibungen mit einem Wandlungs- 
bzw. Optionsrecht bzw. einer Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals sowohl zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermächtigung als auch zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung; für 
die Frage des Ausnutzens der 10 Prozent-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts 
aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

- sofern es erforderlich ist, um den Inhabern von dann ausstehenden Optionsscheinen, 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf Wandelschuldverschreibungen bzw. 
Optionsschuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 
Wandlungs- bzw. Optionsrecht bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde; 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubiger nach näherer Maßgabe der 
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug 
von neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen. Die Laufzeit der Optionsrechte darf höchstens 20 
Jahre betragen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu 
beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. 
§§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. Im Falle der Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Schuldverschreibung das Recht, ihre 
Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in neue Aktien 
der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 
Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue 
Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem 
Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass 
das Umtauschverhältnis variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite 
in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines 
bestimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird.  
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Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 
kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im übrigen kann vorgesehen werden, 
dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der 
Teilwandelschuldverschreibung nicht übersteigen, §§ 9 Abs. 1 und § 199 Abs. 2 AktG bleiben 
unberührt. 

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch solche auf den Inhaber lautende 
Wandelschuldverschreibungen begeben, bei denen die Inhaber der Wandelschuldverschreibung 
nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen während des Wandlungszeitraums oder am 
Ende des Wandlungszeitraums verpflichtet sind, die Schuldverschreibungen in neue Aktien der 
Gesellschaft umzutauschen. 

(4) Barausgleich, Eigene Aktien 

Schließlich können die Wandelanleihebedingungen vorsehen, dass im Falle der Wandlung die 
Gesellschaft den Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld zahlt, der nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem 
Durchschnittspreis der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem 
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main während der letzten ein bis zehn Börsentage vor Erklärung der 
Wandlung entspricht. Die Anleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die 
Wandelschuldverschreibungen statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende 
Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das Optionsrecht aus den 
Optionsschuldverschreibungen durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

(5) Wandlungs- bzw. Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft 
(Bezugspreis) muss auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/Wandlungspreis entweder  

(a) mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der 
Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 
funktional vergleichbaren Nachfolgesystems)  

i an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 
Vorstand über die Begebung der Wandel- oder Optionsschuldverschreibung 
oder  

ii an den fünf Börsenhandelstagen unmittelbar vor der öffentlichen Bekanntgabe 
des Angebots zur Zeichnung von Schuldverschreibungen oder 

iii an den fünf Börsenhandelstagen unmittelbar vor der Abgabe der 
Annahmeerklärung durch die Gesellschaft nach einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Zeichnungsangeboten betragen oder 

(b) für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80 Prozent des 
durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel 
(oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystems) während der Tage, an denen die Bezugsrechte an der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden 
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels,  

entsprechen. 
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(6) Verwässerungsschutz 

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandel- bzw. 
Optionsanleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in Geld bei Ausnutzung 
des Wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die 
Gesellschaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräumung des Bezugsrechts an ihre 
Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder Optionsanleihen bzw. sonstige 
Optionsrechte gewährt und dabei den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder 
Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts zustehen würde. Statt einer Zuzahlung in bar bzw. einer 
Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Division 
mit dem ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedingungen können darüber hinaus 
für den Fall der Kapitalherabsetzung, eines Aktiensplitts oder einer Sonderdividende eine Anpassung 
der Wandlungs- bzw. Optionsrechte vorsehen. 

(7) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, insbesondere 
Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Optionspreis und den 
Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzulegen. 

II. Bedingte Kapitalerhöhung 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 35.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, 
auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der 
Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von 
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die 
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund des vorstehenden 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. August 2010 bis zum 25. August 2015 
ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zum bestimmenden Wandlungs- bzw. 
Optionspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine 
bzw. der Wandelschuldverschreibungen von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch 
machen bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre 
Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßgabe der 
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen benötigt wird. Die aufgrund der Ausübung des 
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- bzw. Optionspflicht 
ausgegebenen neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am 
Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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III. Satzungsänderung 

In § 5 der Satzung wird nach Maßgabe der Satzungsänderung unter Tagesordnungspunkt 5 dieser 
Hauptversammlung folgender neuer Absatz 4 hinzugefügt: 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 35.000.000,00 eingeteilt in bis zu 35.000.000 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. die zur 
Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die 
von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch 
Hauptversammlungsbeschluss vom 26. August 2010 bis zum 25. August 2015 ausgegeben 
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur 
Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung 
erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. 
Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- 
bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen.“  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden 
Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im 
Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der 
Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandel- oder 
Optionsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten.  

 

Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG ist als Anlage 1 zu der 
vorliegenden Einladung wiedergegeben. 

6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der 
Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft, einschließlich der Ermächtigung zur 
Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung  

Die Gesellschaft soll von der Hauptversammlung für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Erwerb 
eigener Aktien ermächtigt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen dazu vor, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

a. Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 25. August 2015 einmal oder mehrmals auf den Inhaber 
lautende Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu 
erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung zu erwerbenden eigenen Aktien dürfen zusammen 
mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 Prozent des Grundkapitals 
überschreiten. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien 
ausgenutzt werden. 
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b. Der Erwerb der Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots. Beim Erwerb über die Börse kann sich die 
Gesellschaft auch Dritter bedienen, wenn die Dritten die nachstehenden Beschränkungen 
einhalten: 

Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der DIH-Aktie im Xetra-Handel bzw. in einem 
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems an der 
Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten fünf Handelstagen vor Eingehen der Verpflichtung 
zum Erwerb um nicht mehr als 5 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 5 Prozent 
unterschreiten.  

Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf der Kaufpreis den Mittelwert der Aktienkurse 
(Schlussauktionspreise der DIH-Aktie im Xetra-Handel bzw. in einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems an der Frankfurter 
Wertpapierbörse) an den letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des 
Angebots um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 10 Prozent 
unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte 
Zeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der 
jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann 
unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer 
Aktien vorgesehen werden. 

c. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Aktien der Gesellschaft, die 
aufgrund der Ermächtigung zurückerworben werden, wie folgt zu verwenden: 

(1) Durch Veräußerung als (Teil)-Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen Wirtschaftsgütern; 

(2) Die Aktien können in anderer Weise als über die Börse veräußert werden, wenn die Aktien 
zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf die Anzahl 
der zu veräußernden Aktien zusammen mit neuen Aktien, die seit Erteilung dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben 
worden sind, insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. 

(3) Durch Einziehung, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der 
erworbenen Aktien beschränkt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden Teil des 
Grundkapitals herabzusetzen. Die Einziehung kann auch dergestalt erfolgen, dass sich das 
Grundkapital nicht verändert, sondern durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien 
am Grundkapital erhöht wird (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG).  

d. Die vorstehenden Ermächtigungen gemäß lit. c. (1) bis (3) können in einem Betrag oder in 
mehreren Teilbeträgen ausgenutzt werden. 

e. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit 
ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen gemäß lit. c. (1) 
und (2) verwendet werden. 

Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre bei der Verwendung der eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG ist als Anlage 2 zu der vorliegenden Einladung wiedergegeben. 
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7. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat 

Das Aufsichtsratsmitglied Kurt Zech scheidet aufgrund der gerichtlichen Bestellung vom 17.12.2009 
mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2009 
beschließt, aus dem Aufsichtsrat aus.  

Mit Schreiben vom 1. Juli 2010 hat die Zech Group GmbH gegenüber der Deutsche Immobilien 
Holding Aktiengesellschaft nach § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG den Vorschlag gemacht, Herrn 
Werner Uhde, der zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung aus dem Vorstand der 
Gesellschaft ausscheidet, zum neuen Aufsichtsratsmitglied zu bestellen. Die Zech Group GmbH hält 
79,513% der Stimmrechte der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat macht sich den Vorschlag der Zech 
Group GmbH zu eigen und schlägt vor,  

Herrn Werner Uhde, Kaufmann, Delmenhorst 

bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, zum 
Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101 AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei 
Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.  

Im Fall seiner Wahl hat Herr Uhde mitgeteilt, für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zur 
Verfügung zu stehen. 

8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen. Diese nimmt 
auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, sofern diese erfolgen sollte. 

Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz (AktG):  

Herr Werner Uhde ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat: 

- a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt 

- Pittler Maschinenfabrik AG, Langen 

- Deutsche Fonds Holding AG, Stuttgart 
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Anlage 1: Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung über den Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 i.V. mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

Zu Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung am 26. August 2010 schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Vorstand zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und zur Schaffung eines bedingten Kapitals zur Erhöhung des 
Grundkapitals in Höhe von bis zu EUR 35.000.000,00 durch Ausgabe von nennwertlosen auf den 
Inhaber lautende Stückaktien zu ermächtigen. Der Vorstand erstattet gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 
i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts diesen 
Bericht.  

Anlass für die Änderung 

Vor dem Hintergrund der andauernden Unsicherheit über die Entwicklung der allgemeinen 
Wirtschaftslage liegt es im Interesse der Gesellschaft, über eine möglichst große Flexibilität bei der 
Unternehmensfinanzierung zu verfügen. Die Schaffung eines bedingten Kapitals, das vorliegend 
einen Umfang von insgesamt bis zu 50 Prozent des Grundkapitals haben kann, trägt zur Sicherung 
dieser Flexibilität der Finanzierung maßgeblich bei. Deshalb soll eine Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen geschaffen werden. Nach dieser können Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen bis zu einem Nominalbetrag von EUR 70.000.000,00 mit 
einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren und mit Wandel- und/oder Optionsrechten auf Aktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von nunmehr bis zu EUR 35.000.000,00 
gewährt werden. Eine angemessene Kapitalausstattung ist gerade im aktuellen 
gesamtwirtschaftlichen Umfeld eine wesentliche Grundlage für die Geschäftsentwicklung des 
Unternehmens. Durch die Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ist die 
Gesellschaft in der Lage, schnell und flexibel attraktive Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen 
zu nutzen und dem Unternehmen Kapital mit niedriger Verzinsung zufließen zu lassen. Die erzielten 
Wandel- und/oder Optionsprämien kommen der Gesellschaft zugute. Die Möglichkeit, bei 
Wandelschuldverschreibungen eine Wandlungspflicht vorzusehen, erweitert die Spielräume für die 
Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente.  

a) Wandlungs- bzw. Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine DIH-Aktie (Bezugspreis) muss 
auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/Wandlungspreis entweder mindestens 80 Prozent des 
durchschnittlichen Schlussauktionspreises der DIH-Aktien im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle 
des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) (i) an den zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibung oder (ii) an den fünf Börsenhandelstagen unmittelbar vor 
der öffentlichen Bekanntgabe des Angebots zur Zeichnung von Schuldverschreibungen oder (iii) an 
den fünf Börsenhandelstagen unmittelbar vor der Abgabe der Annahmeerklärung durch die 
Gesellschaft nach einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten betragen 
oder für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen 
Schlussauktionspreises der DIH-Aktien im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) während der Tage an denen die 
Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main gehandelt werden, mit Ausnahme der 
beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. 
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b) Eigene Aktien, Barausgleich, variable Ausgestaltung der Konditionen 

Die Wandlungs- bzw. Optionsbedingungen können vorsehen oder gestatten, dass im Fall der 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten zu deren 
Bedienung eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden. In den Wandlungs- bzw. 
Optionsbedingungen kann – zur weiteren Erhöhung der Flexibilität – auch vorgesehen oder gestattet 
werden, dass die Gesellschaft einem Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten bzw. 
Wandlungsverpflichteten im Falle der Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechtes bzw. der 
Erfüllung von Wandlungspflichten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in 
Geld auszahlt. Solche virtuellen Wandel- und/oder Optionsanleihen ermöglichen der Gesellschaft 
eine kapitalmarktnahe Finanzierung, ohne dass tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche 
Kapitalmaßnahme erforderlich ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Erhöhung des 
Grundkapitals im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der Wandel- bzw. Optionsrechte bzw. der 
Erfüllung von Wandlungspflichten gegebenenfalls unwillkommen sein kann. Davon abgesehen 
schützt das Gebrauchmachen von der Möglichkeit der Barauszahlung die Aktionäre vor dem 
Rückgang ihrer Beteiligungsquote sowie vor der Verwässerung des Vermögenswertes ihrer Aktien, 
da keine neuen Aktien ausgegeben werden. Der in Geld zu zahlende Gegenwert entspricht hierbei 
nach näherer Maßgabe der Wandlungs- bzw. Optionsbedingungen dem Durchschnittspreis der DIH-
Aktien in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main 
während der letzten ein bis zehn Börsentage vor Erklärung der Wandlung. Ferner kann vorgesehen 
werden, dass die Zahl der bei Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der 
Wandlungspflichten zu beziehenden Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtauschrecht variabel ist 
und/oder der Options- bzw. Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses 
oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen während der Laufzeit verändert werden 
kann. Aufgrund dieser Möglichkeiten kann eine besonders marktnahe Ausstattung der Emission 
erreicht werden. Auch insofern gelten obige Regelungen zur Höhe des Wandlungs- bzw. 
Optionspreises.  

c) Bezugsrecht der Aktionäre und Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären soll bei der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zustehen. Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Bezugsrecht auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen in 
sinngemäßer Anwendung der §§ 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausschließen, 
soweit die jeweilige Ausgabe der Schuldverschreibung zu einem Kurs erfolgt, der den theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreitet.  

Durch den Ausschluss des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige 
Börsensituationen auch kurzfristig rasch wahrzunehmen und eine Schuldverschreibung schnell und 
flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Demgegenüber ist die Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen unter Gewährung eines Bezugsrechts im 
Hinblick auf die gestiegene Volatilität der Aktienmärkte häufig weniger attraktiv, da zur Wahrung der 
Bezugsfrist der Ausgabepreis bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt fixiert werden muss, was zu 
Lasten einer optimalen Ausnutzung von Börsensituation und Wert der Schuldverschreibung geht. 
Denn günstige und möglichst marktnahe Konditionen können in aller Regel nur festgesetzt werden, 
wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Aufgrund 
der bestehenden gesetzlichen Fristen im Rahmen einer Bezugsrechtsemission ist regelmäßig ein 
deutlicher Sicherheitsabschlag auf den Preis erforderlich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine 
Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen der Konditionen der Schuldverschreibung) bis zum drittletzten Tag 
der Bezugsfrist. Auch dann besteht aber ein Marktrisiko über mehrere Tage, was zu 
Sicherheitsabschlägen im Rahmen der Konditionen der Schuldverschreibung führt. 
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Für den Bezugsrechtsausschluss gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag 
des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfällt und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 
diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung 
von 10 Prozent des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. Diese Anrechnung geschieht im Interesse der Aktionäre an einer 
möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG verlangt eine 
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter dem Börsenkurs. Bei Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen darf der Ausgabepreis den theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten. Damit sollen die Aktionäre vor einer 
Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt werden. Aufgrund der in der Ermächtigung 
vorgesehenen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter dem theoretischen Marktwert 
würde der Wert eines Bezugsrechts praktisch auf Null sinken. Dem Aktionär entsteht somit kein 
wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren Anteil am 
Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies zu annähernd gleichen 
Bedingungen durch einen Zukauf über den Kapitalmarkt erreichen. Dadurch werden ihre 
Vermögensinteressen angemessen gewahrt.  

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen 
Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Umtauschverhältnisses ergeben. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht hier die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch 
runde Beträge und erleichtert damit die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts zugunsten der Inhaber/Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. von 
mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen aus einer zwischenzeitlichen 
Ausnutzung dieser Ermächtigung in dem Umfang, wie es diesen nach Ausübung der Wandlungs- 
oder Optionsrechte zustünde, hat den Vorteil, dass im Falle einer weiteren Ausnutzung der 
Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber/Gläubiger bereits bestehender 
Wandlungsrechte, Optionsrechte bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Wandelschuldverschreibungen nicht nach den bestehenden Wandlungs- bzw. Optionsbedingungen 
ermäßigt zu werden braucht. Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, 
ob sie von der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 
werden. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung 
des Vorstands und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.  

d) Bedingtes Kapital 

Das bedingte Kapital wird benötigt, um die mit den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
verbundenen Wandlungsrechte, Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft 
bedienen zu können. Der Ausgabebetrag entspricht dabei dem Wandlungs- bzw. Optionspreis.  

 

Der Bericht des Vorstandes gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG ist für 
die Aktionäre im Internet unter http://www.dih-ag.de/investor-relations/hauptversammlung-
veroeffentlichungen.php zugänglich und wird darüber hinaus auch in der Hauptversammlung 
ausliegen.  



 

 

 11 

Anlage 2: Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung über den Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V. 
mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

Der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft soll durch Beschluss der Hauptversammlung 
die in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eröffnete Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu den gesetzlich 
zulässigen Zwecken zu erwerben.  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien 
durch ein öffentliches an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die 
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie 
viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft 
anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche 
angenommen werden können, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich 
sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 
100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung zu erleichtern.  

Die Verwendung der erworbenen eigenen Aktien soll in sämtlichen folgenden Fällen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:  

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien durch 
Veräußerung als (Teil)-Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen 
Wirtschaftsgütern zu nutzen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien als 
Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten 
zu können. In solchen Transaktionen wird nicht selten die Gegenleistung ganz oder teilweise in Form 
von Aktien bevorzugt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 
Handlungsspielraum geben, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel sowohl national als 
auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf 
achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei 
der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht 
vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen 
des Börsenpreises in Frage zu stellen. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung 
bestehen nicht.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht auch vor, dass die erworbenen eigenen Aktien in anderer 
Weise als über die Börse veräußert werden können, sofern in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG der Verkaufspreis den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Voraussetzung trägt dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes der Aktionäre Rechnung. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand 
wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Diese Ermächtigung versetzt den 
Vorstand in die Lage, das Eigenkapital der Gesellschaft unter Wahrung der Belange der Aktionäre 
flexibel an die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse anzupassen, kurzfristig auf günstige 
Börsensituationen reagieren zu können und insbesondere Aktien gezielt an Kooperationspartner 
auszugeben.  
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Angesichts der mit der Veräußerung der Aktien verfolgten Zwecke, die sowohl im Interesse der 
Gesellschaft als auch der Aktionäre liegen, und der Beschränkung des Umfangs ist der 
Bezugsrechtsausschluss sachlich gerechtfertigt und angemessen. 

Zurzeit gibt es keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die eigene Aktien verwendet werden sollen. 
Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung dieser 
Ermächtigung berichten. 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf die Summe der zu erwerbenden Aktien 10 Prozent des 
Grundkapitals nicht übersteigen. Dies ist durch eine entsprechende Beschränkung der Ermächtigung 
sichergestellt. 

Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung ferner ermächtigt werden, eigene Aktien ohne 
weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei 
entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne 
Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht 
sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand 
wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der Anzahl der Stückaktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats anzupassen. Die Rechte der Aktionäre werden durch eine Einziehung nicht 
beeinträchtigt. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG ist für die Aktionäre im Internet unter http://www.dih-ag.de/investor-
relations/hauptversammlung-veroeffentlichungen.php zugänglich und wird darüber hinaus auch in 
der Hauptversammlung ausliegen.  

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Unterlagen 

Der Inhalt dieser Einberufung, eine Erläuterung zum Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der 
Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, die in Tagesordnungspunkt 1 genannten 
Unterlagen, der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die 
Berichte des Vorstands zu Punkt 5 und Punkt 6 der Tagesordnung sind ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung im Internet unter http://www.dih-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.php 
zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Deutsche Immobilien Holding 
Aktiengesellschaft insgesamt 70.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Sie 
gewähren ebenso viele Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine 
eigenen Aktien. 
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen voraus, dass 
sich die Aktionäre bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126 b BGB) bis spätestens am 
Donnerstag, den 19. August 2010, 24.00 Uhr, unter der Adresse  

Deutsche Immobilien Holding AG 
c/o Bankhaus Neelmeyer AG 
FMS - FWA 
Am Markt 14-16 
28195 Bremen 
Fax: +49 421 36 03 153 
oder per E-Mail unter: HV@Neelmeyer.de 

zugehen. Neben der Anmeldung ist ein Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und zur 
Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter besonderer 
Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), also Donnerstag, den 5. August 2010, 
00.00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, den 
19. August 2010, 24.00 Uhr unter der zuvor genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-mail 
zugehen.  

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre 
Eintrittskarten. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 
frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date) 

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 
Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang 
des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. 
Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 
Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. 
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Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein 
Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes 
rechtzeitig anmelden. 

Unterliegt die Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, also wenn die Vollmacht 
nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder sonstigen Kreditinstituten nach § 135 Abs. 
8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder 
Vereinigungen erteilt wird und die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich 
des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126 b BGB) zu erfolgen.  

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Die 
Gesellschaft bietet den Aktionären für die elektronische Übermittlung des Nachweises der Vollmacht 
folgende E-Mail Adresse an: 

E-Mail unter: hmandalk@dih-ag.de  

Vorstehender Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 
kann auf dem vorgenannten Übermittlungsweg unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. 

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, 
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung 
zugeschickt wird. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, mit diesen 
gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen 
gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen wollen, mit dieser über eine mögliche Form 
der Vollmacht ab. 

Bevollmächtigung von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter 

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu 
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich rechtzeitig 
anmelden und den Berechtigungsnachweis führen. Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten sie 
weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.  

Die Erteilung einer Vollmacht an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf 
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sowie die Erteilung von 
Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf oder die Änderung 
dieser Weisungen bedürfen der Textform. 
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Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen 
diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von 
Anträgen entgegen. 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, 
werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens 
bis zum Dienstag, den 24. August 2010 postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft 
an die nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln: 

Deutsche Immobilien Holding AG 
z.H. Herrn Hans-Jürgen Mandalka 
Lahusenstraße 25 
27749 Delmenhorst 
oder per Fax unter: +49 4221 9125 35 
oder per Email unter: hmandalk@dih-ag.de 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 
erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der 
Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Rechte der Aktionäre 

Tagesordnungsergänzungsverlangen 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von Euro 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von 
Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den 
Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis Montag, den 26. Juli 2010, 24.00 Uhr zugehen. 
Richten Sie entsprechende Verlangen ausschließlich an den Vorstand unter folgender Adresse: 

Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft 
Hauptversammlung 2010 
Lahusenstr. 25 
27749 Delmenhorst 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in 
der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  
http://www.dih-ag.de/investor-relations/hauptversammlung-veroeffentlichungen.php  
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. 
Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. 
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind 
ausschließlich zu richten an: 

Deutsche Immobilien Holding AG 
z.H. Herrn Hans-Jürgen Mandalka 
Lahusenstraße 25 
27749 Delmenhorst 
oder per Fax unter: +49 4221 9125 35 
oder per Email unter: hmandalk@dih-ag.de 

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach 
ihrem Eingang unter der Internetadresse http://www.dih-ag.de/investor-relations/hauptversammlung-
veroeffentlichungen.php veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Mittwoch, den 11. August 2010, 
24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden 
Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht.  

Auskunftsrecht 

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
Aussprache zu stellen. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 
2 HGB) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. 

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet unter http://www.dih-
ag.de/investor-relations/hauptversammlung-veroeffentlichungen.php zugänglich. 

Delmenhorst, im Juli 2010 

Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


